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Anmeldung der Lernanfänger zum Schuljahr 2019/2020 
 

Im Runderlass des Kultusministerium vom 18.06.2010, zuletzt geändert durch den Runder-
lass des Ministerium für Bildung vom 01.07.2016 ist das Verfahren zur Anmeldung der 
schulpflichtigen Kinder an Grundschulen geregelt. 
 
Alle Kinder, die in der Zeit vom 01. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2013 geboren sind wer-
den im Schuljahr 2019/2020 schulpflichtig. 
Personensorgeberechtigte müssen ihre Kinder entsprechend der Aufforderung durch 
die zuständige Grundschule dort anmelden. 
 
Kinder, die bis zum 30.06.2019 das fünfte Lebensjahr vollenden, können vorzeitig angemel-
det werden. 
Erforderlich ist der Personalausweis der Personensorgeberechtigten, die Geburtsurkunde 
des Kindes oder das Familienstammbuch. 
Das Kind ist bei der Anmeldung persönlich vorzustellen. 
 
Die Termine für die Anmeldung an den Grundschulen in der Stadt Halberstadt („Anne 
Frank“, „Diesterweg“, „Freiherr Spiegel“, „Goethe“ und „Miriam Lundner“) sind: 
 
Mittwoch, der 14.02.2018 in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr     und Dienstag, der 
20.02.2018 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Der Termin für die Anmeldung an der Grundschule im OT Ströbeck („Dr.Emanuel Las-
ker“) ist: 
 
Dienstag, der 20.02.2018 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
 
 
 
i.V. 
 
Andreas Henke 
Oberbürgermeister       Halberstadt, 18.12.2017 
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Amtliche Bekanntmachung  
 
Bebauungsplan Nr. 20 "Westlich Sargstedter Siedlung, 1. BA", 2. Änderung, mit Örtlicher Bauvorschrift 

über Gestaltung, Beschluss Nr. BV 416 (VI/2014-2019); 
hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 23.06.2016, Aufstellungs-, Entwurfs- und Ausle-
gungsbeschluss 

 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen: 
 

„1.  Der Aufstellungsbeschluss BV 252 (VI/2014-2019) vom 23.06.2016 zur 2.  Änderung eines Teil-
geltungsbereiches des B-Planes Nr. 20 wird aufgehoben. 

2. Für den Geltungsbereich des Planes Nr. 20 „Westlich Sargstedter Siedlung, 1. BA“ wird der Aufstel-
lungsbeschluss zur 2. Änderung gefasst. 

3. Der vorliegende Entwurf für den Bebauungsplan Nr. 20 „Westlich Sargstedter Siedlung, 1. BA“ mit ört-
licher Bauvorschrift über Gestaltung und Grünordnungsplan, 2. Änderung, wird beschlossen. Der Be-
gründung zum Bebauungsplan wird zugestimmt. 

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 20 „Westlich Sargstedter Siedlung, 1. BA“ mit örtlicher Bauvor-
schrift über Gestaltung und Grünordnungsplan, 2. Änderung, wird einschließlich der Begründung nach 

den Vorschriften des § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt.„ 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 BauGB bekanntgemacht.  
Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten der Stadt, westlich der Straße Sargstedter Weg und liegt zwi-
schen Schulgelände, NW-10-Straße, den Grundstücken am Lerchen- und Meisenweg sowie Käuzchen- und 
Eulenweg. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem anliegenden Lageplan zu entnehmen, in 
dem auch der Bereich markiert ist, für den inhaltliche Änderungen vorgesehen sind. 
 
Die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes dient der Innenentwicklung der Stadt. Die Aufstellung 
erfolgt gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren. Es gelten die Vorschriften des § 13 Abs. 2 und 3 
Satz 1BauGB - vereinfachtes Verfahren - entsprechend. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 
von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind und von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB 
wird abgesehen. Eine Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen entsprechend § 4a BauGB entfällt. 
Gemäß § 13a BauGB  i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wurde auf eine frühzeitige Beteiligung der Be-
hörden und der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet.  
 
Zum Bebauungsplan Nr. 20 "Westlich Sargstedter Siedlung, 1. BA", 2. Änderung gehört ein Grünordnungsplan 
(1999). 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 20 "Westlich Sargstedter Siedlung, 1. BA", 2. Änderung (bestehend aus 
Planteil A – Planzeichnung – und Planteil B – Textlichen Festsetzungen und Örtlicher Bauvorschrift) sowie die 
Begründung mit Grünordnungsplan liegen in der Zeit  

vom 08.01.2018 bis 09.02.2018  

in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Halberstadt, Domplatz 49, während der Dienstzeiten aus. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung werden in folgenden Unterlagen erfasste umweltrelevante Informati-
onen ausgelegt:  

 

 Grünordnungsplan als Teil der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 20 „Westlich Sargstedter Siedlung, 
1 . Bauabschnitt“,  von 1999   
Charakterisierung, Bestandsbeschreibung Bewertung  von Natur und Landschaft  und Analyse der Aus-
wirkungen der Planungsmaßnahme  (B-Plan Westlich Sargstedter Siedlung, 1. Bauabschnitt) zu den 
Schutzgütern  
- Wasser: Grund- und Oberflächen-, Niederschlagswasser, Versickerung,  
- Boden: Überformung, Versiegelung 
- Klima/Luft: Lokalklima, Kaltluftversorgung, Verdunstungsmöglichkeiten 
- Arten/Lebensgemeinschaften: zum nicht nachgewiesenen Vorkommen     
  geschützter Arten, keine Biotope 
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- Landschafts-/Ortsbild: Lage im Landschaftsraum und Blickbeziehungen 
- Mensch: Berechnung zur Immissionsbelastung 

 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, Wechselwirkungen zwischen den  
 Schutzgütern sowie Eingriffsbilanzierung und Ausgleichsmaßnahmen 

 
Der Entwurf (wie oben beschrieben) – ebenso wie der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung – sind für die 
Dauer der Auslegung über das Internet auf der Homepage der Stadt Halberstadt www.halberstadt.de / » Leben 
+ Wohnen » Planen, Bauen, Wohnen » Aktuelle Beteiligungen (Link: 

https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-20-
westlich-sargstedter-siedlung-1-ba-2-aenderung.html ) einsehbar und auch über ein zentrales Internet-
portal des Landes zugänglich. Die Veröffentlichung im Internet mittels elektronischer Informationstechnologie 
erfolgt gem. § 4a Abs. 4 BauGB zusätzlich. 
 
Während der Auslegung wird jedermann Gelegenheit zur Erörterung gegeben. 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 

2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 6 BauGB).  

 
i. V. 
 
Andreas Henke              Halberstadt, den 15.12.2017   
Oberbürgermeister           
 
Anlage:  
Übersichtsplan zur Lage im Stadtgebiet 
Lageplan mit Geltungsbereich 
 
 
 
Übersichtsplan zur Lage im Stadtgebiet 

http://www.halberstadt.de/
https://www.halberstadt.de/de/leben-wohnen.html
https://www.halberstadt.de/de/leben-wohnen.html
https://www.halberstadt.de/de/planen-bauen-wohnen-hbs.html
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung.html
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-20-westlich-sargstedter-siedlung-1-ba-2-aenderung.html
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-20-westlich-sargstedter-siedlung-1-ba-2-aenderung.html
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Lageplan mit Geltungsbereich der 2. Änderung sowie Bereich mit inhaltlichen Änderungen 
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Öffentliche Bekanntmachung 
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Öffentliche Bekanntmachung 
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Amtliche Bekanntmachung  
der Stadt Halberstadt 

 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 folgende Änderungssatzung 
beschlossen [Beschluss BV 412 (VI/2014-2019)]: 

 
      
 
 

i. V. 
 
        Andreas Henke  
        Oberbürgermeister      Halberstadt, den 15.12.2017 
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Amtliche Bekanntmachung  

der Stadt Halberstadt 
 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 folgende Änderungssatzung 
beschlossen [Beschluss BV 411 (VI/2014-2019)]: 
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    i. V. 
 
    Halberstadt, den 14.12.2017 
    Andreas Henke 
    Oberbürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

der Stadt Halberstadt 
 

Verlängerung des Stichtages für die Gewährung von Abschlägen bei der vorzeitigen Erhe-
bung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet der Stadt Halberstadt 

 [Beschluss Nr. BV 421 (VI/2014-2019)] 
 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen: 
 
„Die Stadt Halberstadt lässt für das Sanierungsgebiet „Halberstadt-Innenstadt“ die Ablösung des 
Ausgleichsbetrages für sanierungsbedingte Bodenwertsteigerungen vor Abschluss der Sanierung 
gemäß § 154 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch weiterhin zu. Das förmliche Sanierungsverfahren wird 
durch Aufhebung der Sanierungssatzung voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen. Bei vollstän-
diger Ablösung des Ausgleichsbetrages bis zum 31.12.2018 wird ein Abschlag von 6,5 % gewährt. 
Bei vollständiger Zahlung bis zum 31.12.2020 wird ein Abschlag von 5 % gewährt. Über spezielle 
Zahlungsmodalitäten wie z. B. Ratenzahlung wird im Einzelfall, im Zusammenhang mit dem Ab-
schluss einer Ablösevereinbarung, entschieden.“ 
 
Eigentümer im Sanierungsgebiet gelegener Grundstücke haben gem. § 154 
Abs. 1 BauGB zur Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen Ausgleichsbetrag (AB) in 
Geld zu entrichten, der der durch die Sanierung bedingten Bodenwertsteigerung des Grundstücks 
entspricht. Es erfolgt keine Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen. Der AB 
kann entweder vor Abschluss der Sanierung (vor Aufhebung der Sanierungssatzung) abgelöst oder 
nach Abschluss der Sanierung per Bescheid erhoben werden. AB sind sanierungsbedingte Einnah-
men. Vor Abschluss der Sanierung abgelöste AB können zur Finanzierung von Sanierungsmaß-
nahmen eingesetzt werden. Werden Ausgleichsbeträge nach Aufhebung der Satzung per Bescheid 
erhoben, bestehen nur noch eingeschränkte Einsatzmöglichkeiten (Förderfähigkeit eingeschränkt, 
da die Sanierung nach Satzungsaufhebung beendet ist). 
 
In der Regel sind dann nur noch abwicklungsbedingte Ausgaben förderfähig. Bei investiven Maß-
nahmen können nur noch Ausgaben für die Fertigstellung bereits weitgehend realisierter Projekte 
finanziert werden. Vor diesem Hintergrund kann in der Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme 
die Summe aller Einnahmen (einschließlich aus AB nach Satzungsaufhebung) die Summe aller 
Ausgaben über-steigen (eingenommene AB können nur noch eingeschränkt ausgegeben werden). 
Der Einnahmenüberschuss ist ggf. an den Fördermittelgeber abzuführen. Um diese Situation zu 
vermeiden, sollten möglichst viele AB abgelöst werden, damit sie vor Abschluss der Sanierung für 
Ausgaben eingesetzt werden können.  
 
Ein Schwerpunkt bildet hierbei die Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen, darunter 
öffentliche Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Wasserflächen, 
Spielplätze, Parkplätze etc. Diese Maßnahmen im öffentlichen Raum entfalten die größten Wirkun-
gen bei der Verbesserung der Funktionsfähigkeit und des Erscheinungsbildes im Sanierungsgebiet. 
Zudem kommen sie allen anliegenden Grundstückseigentümern und darüber hinaus den Bewohnern 
und Besuchern des Sanierungsgebietes zugute.  
 
Auf Antrag der Faktion SPD/Bündnis 90/Die Grünen wurde im Mai 2017 ein entsprechender Be-
schluss für den Zeitraum bis Ende 2017 - (AN 22 (VI/2014-2019) - gefasst. Dieser hatte eine positive 
Wirkung, so dass nennenswerte Beträge zu verzeichnen waren. Daher soll eine zeitliche Ausweitung 
des Angebotes erfolgen.   

 
i.V. 
 
Andreas Henke 
Oberbürgermeister       Halberstadt, 18.12.2017 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
 
 

Jahresrechnung der Stadt Halberstadt und der Sondervermögen für das Jahr 2016 
 

 
1. Die Jahresrechnungen der Stadt Halberstadt sowie der Sondervermögen für das  

Haushaltsjahr 2016 werden aufgrund des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes 

des Landkreises Harz zur Jahresrechnung 2016 gemäß § 120 (1) des  

Kommunalverfassungsgesetztes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) bestätigt. 

 

2. Dem Oberbürgermeister wird gemäß § 120 (1) KVG LSA für das Haushaltsjahr 2016  

Entlastung erteilt. 

 
 
Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung 2016 mit dem Rechenschaftsbericht erfolgt gemäß § 
120 (2) des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Zeit vom  
 
 

08.01.2018 bis 16.01.2018 im  
Fachbereich Finanzen der Stadt Halberstadt,  

Zimmer 202/203, ‚Domplatz 49, 
zu den üblichen Dienstzeiten. 

 
 
 
 
 
 
i.V.  
 
Andreas Henke      
Oberbürgermeister       Halberstadt, 18.12.2017 
 
 
 
 
 
 


